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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B) 

Die Textlichen Festsetzungen werden für den Änderungsbereich wie folgt neu gefasst: 

I.) PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

I.1) Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Sonstiges Sondergebiet ĂFremdenverkehrñ (SO F) nach § 11 BauNVO 

Das Sondergebiet ĂFremdenverkehrñ dient vorwiegend der Unterbringung von Gast- und Beherber-
gungsbetrieben sowie sonstigen touristischen Unterkünften. Zulässig sind: 

- Beherbergungsbetriebe, 

- Ferienhäuser und Ferienwohnungen, 

- Schank- und Speisewirtschaften sowie der Versorgung des Gebietes dienende Läden, 

- Räume für touristische Dienstleistungen sowie für die Verwaltung und Vermietung von Ferienwoh-
nungen, 

- Räume für freie Berufe des Gesundheitswesens, 

- Wohnungen für Betriebsleiter, Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für das betriebserforder-
liche Personal. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

- Tennisplätze und andere Anlagen für die sportliche Betätigung sowie die Freizeitgestaltung. 

 
Sonstiges Sondergebiet ĂInfrastrukturñ (SO I) nach § 11 BauNVO 

Das Sondergebiet ĂInfrastrukturñ dient im Sinne eines Ortszentrums vorwiegend der Unterbringung 
von Einrichtungen für die Versorgung der ortsansässigen Bevölkerung sowie der touristischen Gäs-
te. Zulässig sind: 

- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke sowie für Post und Feuerwehr, 

- Läden, Schank- und Speisewirtschaften, 

- Räume für Dienstleistungen sowie für freie Berufe des Gesundheitswesens. 

Ausnahmsweise können in den Obergeschossen ergänzend zugelassen werden: 

- Wohnungen. 

 
Ferienhausgebiet (SO FH) nach § 10 BauNVO 

Das Ferienhausgebiet dient vorwiegend der Unterbringung von Ferienhäusern und Ferienwohnun-
gen sowie der erforderlichen touristischen Infrastruktur. Zulässig sind 

- Ferienhäuser mit einer Grundfläche von höchstens 80 qm, 

- Räume für die Verwaltung und Vermietung von Ferienwohnungen. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

- Tennisplätze und andere Anlagen für die sportliche Betätigung sowie die Freizeitgestaltung. 

 
Dorfgebiet (MD) nach § 5 BauNVO 

In dem Dorfgebiet sind die Nutzungen nach § 5 (3) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans 
und damit nicht zulässig. 
 

I.2) Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 
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I.2.1) Überschreitung zulässige Grundfläche (§ 16 (6) BauNVO i.V.m. § 19 (4) BauNVO) 

Im SO F2 darf die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 (4) BauNVO über das angegebene Maß 
von 50% hinaus mit Tiefgaragen um max. 1.600 qm überschritten werden, sofern diese ein intensiv 
begrüntes Flachdach erhalten (durchwurzelbare Aufbaudicke mindestens 35 cm). 

I.2.2) Gebäude- und Firsthöhe (§ 16 (6) BauNVO) 

Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe (GH) sowie Firsthöhe (FH) darf um untergeordnete sowie 
technisch bedingte bauliche Anlagen um bis zu 2,0 m überschritten werden. 

I.2.3) Traufhöhe  

Die Traufhöhe bemisst sich im Schnittpunkt der Vorderkante Außenfassade mit der Oberseite der 
Dachhaut des Hauptdaches. Dachgauben und sonstige Dachaufbauten bleiben unberücksichtigt. 

I.2.4) Bezugspunkt Verkehrsfläche 

Bezugspunkt Verkehrsfläche ist die Höhenlage in der Mitte der Fahrbahn im zur Außenkante des 
Gebäudes nächstgelegenen Punkt. 

 

I.3) Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr.4 BauGB) 

I.3.1) Stellplätze (§ 12 (6) BauNVO) 

a) Im Ferienhausgebiet sind Stellplätze nur als nicht überdachte Stellplätze zulässig. Garagen und 
Carports sind hier unzulässig. 

b) Im Sondergebiet ĂFremdenverkehrñ-Teilfläche SO F1 sind Garagen und überdachte Stellplätze 
unzulässig. 

c) In allen übrigen Bereichen der Baugebiete sind überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen 
nur zulässig, sofern ein Abstand von mind. 3,0 m zu festgesetzten Verkehrsflächen eingehalten 
werden. 

 

II) ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 86 LBauO M-V i.V.m. § 9 (4) BauGB) 

II.1) Dachgestaltung 

Für Sondergebiet ĂInfrastrukturñ (SO I), Ferienhausgebiet (SO FH) und Dorfgebiet (MD) gelten: 

Hauptanlagen sind mit geneigten Dächern als Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdach mit einer 
Dachneigung im Bereich zwischen 35 und 49 Grad zu errichten. Die Traufe ist über die Längsseite 
des Dachgrundrisses auszubilden.  

Gauben müssen zum First einen Abstand von mindestens 0,8 m, zur Traufe einen Abstand von min-
destens 0,5 m (jeweils gemessen in die Projektion in die Lotrechte) sowie zu den seitlichen Kanten 
der Dachfläche einen Abstand von mindestens 1,5 m einhalten. Bei Gauben, die breiter als 1,8 m 
sind, muss die vordere Fassade der Gaube mindestens 0,3 m hinter der Vorderkante der darunter-
liegenden Außenwand zurückbleiben. Die Gesamtbreite aller Dachgauben darf 50 % der jeweiligen 
Trauflänge nicht überschreiten.  

Garagen / Nebenanlagen im Sinne § 14 BauNVO über 16 qm Grundfläche sind mit einem geneigten 
Dach mit einer Dachneigung im Bereich zwischen 20 und 49 Grad oder mit einem begrünten Flach-
dach auszuführen. 

II.2) Werbeanlagen 

Lichtwerbeanlagen, die Lichtbewegung oder Lichwechsel aufweisen, dürfen nicht verwendet wer-
den. 

 
III) NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE 

III.1) Denkmale gemäß DSchG M-V 
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Im Geltungsbereich befindet sich die denkmalgeschützte Gutsanlage mit Gutshaus, Park, Back-
steintor und Gärtnerei, die unter Nummer 1075 in die Denkmalliste des Landkreises eingetragen ist. 
Nach § 7 (1) bedürfen alle Maßnahmen an den Denkmalen sowie in der Umgebung, wenn hierdurch 
das Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich beeinträchtigt werden kann, der 
Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörden. 

 

III.2) Bodendenkmäler gemäß DSchG M-V 

Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt, ist gemäß § 11 DSchG 
M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fund-
stelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unver-
ändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 
Grundstückseigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflich-
tung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 

Der Beginn der Erdarbeiten ist der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Denk-
malpflege spätestens vier Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich mitzuteilen, um zu gewähr-
leisten, dass Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes für Bodendenkmalpflege bei den Erdar-
beiten zugegen sein und eventuell auftretende Funde gemäß § 11 DSchG M-V unverzüglich bergen 
und dokumentieren können. Dadurch werden Verzögerungen der Baumaßnahmen vermieden. 
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1) Grundlagen der Planung 

1.1) Allgemeines 

1.1.1) Geltungsbereich / Änderungsumfang 

Der Bebauungsplan soll für den Bereich der Gesamtanlage Schloss und Gut Pötenitz, betreffend die 
Flurstücke 19 bis 31, 34, 39, 40 (teilw.), 44 (teilw.), 45 und 46 (teilw.) der Flur 3, Gemarkung Pötenitz 
sowie die Flurstücke 35 (teilw.) und 36 (teilw.) der Flur 4, Gemarkung Pötenitz geändert werden. 

Einbezogen in die Änderung wird zum Einen im Nordosten der Bereich der Flurstücke 47 bis 50 so-
wie zum Anderen die bisherige Gemeinbedarfsfläche G1 mit den Flurstücken 68, 69, 71 und 72 der 
Flur 3 mit insgesamt 0,26 ha. Der Änderungsbereich umfasst damit insgesamt eine Fläche von 
8,9 ha. 

Im Zuge der Änderung wird der Bebauungsplan zudem in großen randlichen Bereichen aufgehoben. 
Dies betrifft rund 35,2 ha und damit knapp 58 % des bislang 61,07 ha großen Geltungsbereichs.  

Schon durch die Änderung der Art der baulichen Nutzung, jedoch auch durch die Teilaufhebung 
werden die Grundzüge der Planung berührt. Zudem handelt es sich bei der geplanten Ansiedlung 
einer Hotelanlage mit ergänzenden Ferienwohnungen / -häuser mit insgesamt rund 530 Betten um 
ein Vorhaben nach Nr. 18.1.1 der Anlage 1 UVPG, für das nach Nr. 18.8 zumindest eine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich ist. Für die Änderung mit Teilaufhebung soll daher das Regel-
verfahren mit Umweltbericht nach § 2a BauGB durchgeführt werden. 

Angesichts des Alters des Ursprungsbebauungsplans ist im Zuge der Änderung zudem die generel-

Abbildung 1: Übersichtsplan mit Kennzeichnung des Änderungsbereichs (rot) sowie der Flächen der Teilauf-
hebung (blassrot) 
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le Vollzugsfähigkeit der Planung nachzuweisen. Dies betrifft nicht zuletzt den Umgang mit dem in-
zwischen im Plangebiet entstandenen Wald (mit Erfordernis einer Waldumwandlungserklärung nach 
§ 15a LWaldG M-V) sowie den Artenschutz. Hierzu werden parallel zur 3. Änderung folgende Fach-
planungen erstellt: 

¶ Denkmalpflegerische Zielstellung v.a. zu den gebäudenahen Freiflächen und zum Park als 
Nachweis der Verträglichkeit der ergänzenden Bebauung mit den Belangen der Denkmal-
pflege, 

¶ Vorbereitung der Waldumwandlung (mit Erlangung der Waldumwandlungserklärung nach 
§ 15a LWaldG M-V),  

¶ Artenschutzfachbeitrag (mit Kartierung) zum Ausschluss dauerhafter artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände. 

Die Planzeichnung beruht auf einem Lage- und Höhenplan des Vermessungsbüros Golnik Rostock 
mit Stand vom 12/2019 im Höhenbezugssystem DHHN 2016. Für die unveränderten Bereiche wird 
zum besseren Verständnis der Einordnung nachrichtlich der bestandskräftige Bebauungsplan im 
jeweils aktuellen Stand gezeigt. 

1.2) Ziele der Planung 

Durch die 5. Änderung des Bebauungsplans soll für die historische Gesamtanlage Schloss und Gut 
Pötenitz eine touristische Nutzung ermöglicht werden. Entwickelt werden soll ein ganzjähriger Be-
herbergungsbetrieb mit Gastronomie, Wellness- und Seminarbereichen sowie eine Ferienhausanla-
ge. Weitere touristische Einrichtungen (Sportanlagen für Tennis, Badminton, Kletterwald etc.) kön-
nen die touristische Nutzung ergänzen. Die Entwicklung des gewerblichen Tourismus entspricht den 
regionalen Vorgaben und wird zusätzliche Arbeitsplätze in der Gemeinde schaffen. 

Die Änderung dient im Sinne der ursprünglichen Planung weiterhin der Sicherung einer Nachnutzung 
für die historische Gesamtanlage Schloss und Gut Pötenitz, indem der Erhalt (bzw. in Teilen auch 
die denkmalgerechte Wiederherstellung) gewährleistet und eine dauerhafte Zugänglichkeit des 
Denkmalbereichs für die Öffentlichkeit ermöglicht werden. Gleichzeitig dient die Planung mit der 
Entwicklung einer umfangreich baulich vorgenutzten Fläche (ehem. LPG-Betriebsstätte) einem 
sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden. 

Zur Stärkung der Ortsmitte in Pötenitz soll im Rahmen der Änderung für die bisherige Gemeinbe-
darfsflªche ein sonstiges Sondergebiet ĂInfrastrukturñ festgesetzt werden, um auch gewerbliche An-
gebote zur Versorgung des Ortes zulassen zu können.  

Im Zuge der Änderung soll der Bebau-
ungsplan in großen randlichen Bereichen 
aufgehoben werden. Zum Einen entfällt mit 
der Aufgabe der Reitsportnutzung mit ge-
planten Großveranstaltungen das Erforder-
nis temporärer Parkplätze auf angrenzen-
den Landwirtschaftsflächen. Zum Anderen 
besteht für die Einbeziehung von Flächen 
des angrenzenden Naturschutzgebiets 
sowie für eine bestandsorientierte Überpla-
nung von Ackerflächen kein planerisches 
Erfordernis.  

1.3) Planerische Vorgaben 

1.3.1) Erfordernisse der Raumordnung 

Gemäß Regionalem Raumentwicklungs-
programm Westmecklenburg (RREP) ist 
der Ort Pötenitz mit seinem näheren Um-
feld überlagernd als Tourismusentwick-

Abbildung 2: Karte RREP, Ausschnitt ohne Maßstab 
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lungsraum sowie als Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dargestellt. Die den Ort querende Bergstraße 
ist als Bestandteil des bedeutsamen flächenerschließenden Straßennetzes berücksichtigt.  

Die Stadt Dassow ist als Grundzentrum eingestuft und dem Stadt-Umland-Raum Lübeck zugeord-
net. 

Nach 3.1.3(3) RREP sollen in den Tourismusentwicklungsräumen die Voraussetzungen für die tou-
ristische Entwicklung stärker genutzt und zusätzliche touristische Angebote geschaffen werden. Ins-
besondere sollen die vielfältigen Formen der landschaftsgebundenen Erholung genutzt, die Beher-
bergungskapazitäten bedarfsgerecht erweitert und die touristische Infrastruktur verbessert werden. 
Dabei soll nach 3.1.3(6) RREP für den Erhalt der kultur- und bauhistorisch wertvollen Schlösser, 
Guts- und Herrenhäuser einschließlich der dazugehörigen Parkanlagen deren Nutzung für touristi-
sche und kulturelle Zwecke angestrebt werden. Begründend wurde hierzu ausgeführt, dass diese 
Anlagen als wichtiges Kulturgut zur Steigerung der wirtschaftlichen und kulturellen Attraktivität bei-
tragen kºnnen und sollen. ĂInsbesondere f¿r die Lªndlichen Rªume kºnnen durch intakte Guts- und 
Parkanlagen zusätzliche Entwicklungsimpulse für verschiedene Lebens- und Wirtschaftsbereiche 
ausgehen. Die Erlebbarkeit der Ländlichen Räume kann durch In-Wert-Setzung und Bewirtschaf-
tung dieser Anlagen erheblich gesteigert werden.ñ Allgemein soll der Gesundheits- und Wellnesstou-
rismus als wichtiger Teilbereich der Tourismuswirtschaft gesichert und insbesondere im Interesse 
der Saisonverlängerung und der Erschließung neuer Märkte weiterentwickelt werden (vgl. 3.1.3(13) 
RREP).  
Mit der Entwicklung einer Hotel- und Ferienhausanlage im Bereich der denkmalgeschützten Gutsan-
lage wird ein ganzjähriger Beherbergungsbetrieb mit eigener Infrastrukturausstattung angesiedelt.  

In den Landwirtschaftsräumen soll nach 3.1.4(1) RREP dem Erhalt und der Entwicklung landwirt-
schaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten, auch in den vor- und nachgelagerten Bereichen, ein 
besonderes Gewicht beigemessen werden. Gemäß 3.1.4(2) RREP soll insbesondere ein Entzug 
landwirtschaftlicher Nutzflächen durch andere Raumnutzungen soweit als möglich vermieden wer-
den, zumindest soll bei einem notwendigen Flächenentzug die betriebliche Existenz nicht gefährdet 
werden. 
Mit der Beschränkung auf den Bereich der denkmalgeschützten Gutshofanlage und den Verzicht auf 
Überplanung von Ackerfläche (Bereich der Teilaufhebung) werden die Grundsätze der Raumord-
nung berücksichtigt. 

Nach 3.1.2(2, 3) RREP unterliegen die Gemeinden, die Stadt- Umland-Räumen zugeordnet sind, 
einem besonderen Kooperations- und Abstimmungsgebot. Das Kooperations- und Abstimmungsge-
bot gilt für Planungen, Vorhaben und Maßnahmen mit überörtlichen Auswirkungen insbesondere in 
den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Verkehr und Erholung.  

 
Im Jahr 2016 wurden die Grundsätze der Raumordnung durch das Landesraumentwicklungspro-
gramm M-V (LEP M-V, 2016) inhaltlich ergänzt. Zur Sicherung bedeutsamer Böden darf nach 4.5(2) 
LEP zudem die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab der Wertzahl 50 nicht in andere Nut-
zungen umgewandelt werden.   
Die landwirtschaftlichen Nutzflächen im Plangebiet weisen Ackerzahlen bis 60 auf, so dass ein Ent-
zug landwirtschaftlicher Nutzflächen mit den Zielen der Landesplanung nicht vereinbar ist (vgl. Ab-
grenzung der Feldblöcke DEMVLI063CA30134 und DEMVLI082BB30018). Die Planung wird auf die 
baulich vorgenutzte Fläche der denkmalgeschützten Gutsanlage beschränkt (vgl. Abbildung 3). 

1.3.2) Ableitung aus dem Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Dassow (Ergänzung für die Bereiche der ehemaligen 
Gemeinden Pötenitz und Harkensee) formuliert für den Ort Pötenitz und v.a. den Schlossbereich 
u.a. folgende Entwicklungsziele (Abschnitt 7.1.1): 

¶ Wiederbelebung der ehemaligen Gutshofanlage in der Ortsmitte. Das Mitte des 19. Jahrhun-
derts erbaute und später umgestaltete Schloss bildet den gestalterischen Höhepunkt der An-
lage. 

¶ Entwicklung des ehemaligen Gutsbereiches in Richtung der touristischen Nutzung. Die Ent-
wicklungen gemäß ursprünglichem Bebauungsplan Nr. 2 sind nicht mehr vorgesehen. Reit-
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sporttourismus in der Größenordnung ist nicht mehr beabsichtigt. Eine Ferienhausbebauung 
mit touristischer Infrastruktur ist Zielsetzung der Stadt Dassow.  

¶ Einbeziehung des ehemaligen Gutsparks und dessen landschaftsgärtnerische Gestaltung. 
é Da die Parkanlage rechtskrªftig im Bebauungsplan Nr. 2 festgesetzt ist, bleibt sie auch als 
solche entsprechend in den Dar-
stellungen des Flächennutzungs-
plans enthalten.  

¶ Parkartige Ausweitung in nördliche 
Richtung unter Einbeziehung der 
nördlich bzw. nordwestlich angren-
zenden Feuchtbereiche unter Be-
rücksichtigung der vorhandenen 
gesetzlich geschützten Biotope. 
Der Schutzstatus der Biotope und 
deren Bestand ist bei der pla-
nungsrechtlichen Vorbereitung von 
Vorhaben zu überprüfen. 

¶ Beibehaltung des Ortszentrums an 
der Eichenallee mit Einrichtungen 
des Gemeinbedarfs, des Feuer-
wehrstützpunktes und ggf. weitere 
Einrichtungen des Gemeinbedarfs 
oder auch des gemeindebezoge-
nen Einzelhandels. 

¶ Die Flächen östlich der Ortslage, 
die dem landwirtschaftlichen Be-
trieb dienten, die auch teilweise 
den Zwecken des Reitsports die-
nen, sollen zu Zwecken von Sport 
und Freizeit genutzt werden. 

Der Flächennutzungsplan (vgl. Abbildung 3) stellt sonstige Sondergebiete ĂFremdenverkehrñ nach Ä 
11 BauNVO für Beherbergung und Infrastruktur für die Fremdenbeherbergung in größerem Umfang 
im Umfeld des Schlosses sowie Ferienhausgebiete nach § 10 BauNVO für den östlichen Bereich 
dar (3,42 ha, gekennzeichnet als SO/1). Östlich der Straße An der Schule wurde angrenzend an 
den Siedlungsbereich ein sonstiges Sondergebiet ĂFreizeitñ nach Ä 11 BauNVO f¿r Anlagen f¿r Sport 
und Spiel, Freizeit- und Reitsportanlagen dargestellt (1,78 ha, gekennzeichnet als SO/3). Westlich 
des Strandweges wurde ein weiteres Ferienhausgebiet dargestellt (1,0 ha, gekennzeichnet als 
SO/2). 

Die 5. Änderung mit Teilaufhebung des Bebauungsplans ist aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt. 

1.4) Zustand des Plangebietes 

1.4.1) Nutzungen innerhalb des Plangebietes 

Das Plangebiet besteht aus dem Bereich der ehemaligen Gutsanlage Pötenitz, die durch zahlreiche 
historische wie auch neuere Gebäude aus Nachkriegszeit geprägt ist. 

Das historische Gut wurde zwischen 1854 und 1857 im Stil der Neogotik ausgebaut; aus dieser Zeit 
haben sich die Stallanlagen erhalten (vgl. Abbildung a). Ein neuer Eigentümer ließ das Herrenhaus 
ab 1911 nach Plänen des Architekten Paul Korff umbauen und erweitern; dabei entstanden die See-
terrasse und ein den jetzt asymmetrischen Baukörper gliedernder Turm. Nach 1945 diente das 
Gutshaus vorerst als Unterkunft für Flüchtlinge, später als Gemeinde- und LPG-Büro, Schule, Kin-
dergarten und Konsum. Für die LPG-Nutzung wurden auf dem Areal umfangreiche Wirtschaftsge-
bäude errichtet. Nach der Wende wurde die Anlage mehrfach veräußert und verfiel angesichts jahre-
langen Leerstands und v.a. unsachgemäß abgebrochener Baumaßnahmen zusehends.  

Abbildung 3: Flächennutzungsplan mit Kennzeichnung der Teilflä-
chen, Ausschnitt ohne Maßstab 



5. Änderung mit Teilaufhebung des B-Plans Nr. 2 ĂSchlossbereich - Wiesenkampñ, begr.  
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Die Gutsanlage mit Gutshaus, Park, Backsteintor und Gärtnerei sind unter Nummer 1075 in die 
Denkmalliste des Landkreises eingetragen. Die Ställe und Wirtschaftsgebäude wurden auf Betrei-
ben des früheren Eigentümers aus der Denkmalliste gestrichen, sind jedoch für das Verständnis der 
Gesamtanlage sowie den Gesamteindruck wichtig. Derzeit wird durch das Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege die Wideraufnahme in die Denkmalliste geprüft. 

 
 

Angesichts der lange Zeit verzögerten Ent-
wicklung wurde die landwirtschaftliche Nut-
zung beibehalten bzw. auf Freiflächen der 
Parkanlage ausgeweitet. Der Bereich west-
lich des Strandweges wird derzeit als 
Ackerfläche bewirtschaftet mit insg. 13,7 ha 
(DEMVLI082BB30049); es steht nach 
Reichsbodenschätzung im Wesentlichen 
sandiger Lahm (sL) mit einer hohen Acker-
zahl von 60 im südlichen bzw. 57 im mittle-
ren Abschnitt an, unterbrochen nur durch 
eine mittige Sandlinse (Anlehmiger Sand 
(Sl)) mit einer Ackerzahl von 45. Für den 
nördlichen Abschnitt in Richtung der Niede-
rung wird Anlehmiger Sand (Sl) mit einer 
Ackerzahl von nur noch 36 angegeben.  

Im Park besteht eine Dauergrünlandfläche 
mit 3,4 ha (DEMVLI082BB30041, stark lehmiger Sand (SL) mit einer Grünlandzahl von 60). Die 
Gärtnereifläche mit 0,75 ha wird als Ackerfläche geführt (DEMVLI082BB30020, Sandiger Lehm (sL) 
mit einer Ackerzahl von 64).  

Nordöstlich schließt an den Park schließt sich eine Ackerfläche an (DEMVLI082BB30018), deren 
Böden aus lehmigem Sand (lS, Ackerzahl 49), stark lehmigem Sand (SL, Ackerzahl 56) und sandi-
gem Lehm (sL, Ackerzahl 57) bestehen. 
  

Abbildung 4: Landwirtschaftsflächen (Feldblockkataster), Quelle 
Umweltkarten M-V [3] 

Abbildung 5a, b: Ansicht Stallungen (links), Herrenhaus mit Resten der historischen Gartenanlage (rechts),  
Zustand 02/2020 


